
Osten" den Unterpunkt "1nterimBtruppe der Vereinten Natio- Mitsliedstaaten. die es betrifft, nachdrflcklich lIIIf, die Zahlung 
nen in Libanon" aufzunehmen. ihrer ausstehenden venmlagten BeitrIIge sicherzustellen; 

95. P/enarsllvmg 
23. Dezember 1994 

491Zl7. FbumzIenmg der VerIfIkatII'l11iDIfuIon der Ver
einten Nationen fDr Angola n 

DIe Generalversammlung, 

noch Belumdlung des Berichts des Generalsekretiirs Ober 
. die F"manzierung der Verifikationsmission der Vereinten 
Nationen fiIr Angola" und des entsprechenden Berichts des 
Beratenden Ausschusses fiIr Verwa1tungs- und Haushalts
fragen"', 

unter Hinweis auf die Resolmion 626 (1988) des Si
cherheitsrats vom 20. Dezember 1988, mit der der Rat die 
Verifikationsmission der Vereinten Nationen fiIr Angola 
eingerichtet bat, die Ratsresolmion 696 (1991) vom 30. Mai 
1991, mit welcher der Rat beschloß, der Verifikationsmission 
der Vereinten Nationen fiIr Angola (seither Verifikations
mission der Vereinten Nationen fiIr Angola ß) ein neues 
Maodat zu Obertragen, sowie seine danach verabschiedeten 
Resolmionen, zuletzt Resolution 966 (1994) vom 8. Dezember 
1994, 

sowill unter Hinweis auf ihre Resolution 431231 vom 
16. Februar 1989 Ober die Finanzierung der Verifikations
mission sowie ihre danach verabschiedeten Resolutionen und 
BeschlUsse, zuletzt Resolution 48/241 vom 5. April 1994, 

emeut erklllrend, daß es sich bei den Kosten der Verifika.. 
tionsmission um Ausgaben der Organisation handelt, die 
gemäß Artlkel17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen 
von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

U1/Ier Hinweis auf ihre früheren BeschlUsse dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgahen der Verifikationsmission ein 
aaderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der 
Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerUckstchtigUIIg der 'Thtsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistnng verhliltnismllßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaft1ich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstaade sind, zu solchen Einsätzen beizutragen, 

eingedenk der sieb aus Resolution 1874 (S-lV) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergehenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die stIIndige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fiIr die Finanzierong solcher Einsl!t7e , 

eingedenk dessen, daß es unerll!ßlich ist, die Verifikations
mission mit den erforderlichen Finanzmitte1n auszustatten, 
damit sie ihren Anfgaben gemIIß den entsprecheaden Resolu
tionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenmnis von dem Staad der Beiträge fiIr die 
Verifikationsmission der Vereinten Nationen fiIr Angola n per 
21. Dezember 1994, namentlich von den noch ausstehenden 
Beiträgen in Hllhe von 13.458.533 US-Dollar, und fordert alle 

" A/49/433 und Kotr. I und 2. 
'" A/491788. 

2. gibt ihmr Besorgnis Ausdruck über die Finanzlage bei 
den friedeasichernden Tätigkeiten infolge der vexspllteten 
Entrichtung von Beiträgen durch die Mitgliedstaaten ins
besondere Mitgliedstaaten mit Beitragsrilckstllnden; 

3. .fi»rlert alle Mitg!;edstaaten nIlChdrilckIich auf, a1les zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre venmIagten BeitrIIge fiIr die 
Verifikationsmission umgehend und vollstllndig entrichtet 
werden; 

4. schllllflt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht 
des Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltungs- und Haushalts
fragen an; 

5. bilUgt m""""'msweise die in der AnIage zu dieser 
Resolution enthaltenen Sonderregelungen fiIr die Verifika.. 
tionsmission belieffend die Anwendong des Artikels IV der 
Finanzordnung der Vereinten Nationen, wonach Mittelhewil
liguagen, die zur Begleichong von Verpflichtungen gegenüber 
Regierungen, die Kontingente undIodet logistiBche UnterstiJt. 
zung fiIr die Mission zur VerfOgung stellen, über den in den 
Artikeln 4.3 und 4.4 der Finanzordnung vorgesehenen Zeit
raum weiterge1ten; 

6. beschließt, fiIr die Aufrechterhaltung der Verifika.. 
tionsmission während des Zeitraums vom 1. Juni bis 
30. September 1994 auf dem Sonderkonto fiIr die Verifika
tionsmission der Vereinten Nationen fiIr Angola n den Betrag 
von 8.986.700 Dollar brutto (8.591.200 Dollar netto) be.teitzu
stellen, worin der gemäß Resolution 48/241 der Generalver
sammlung bereits genehmigte und antei1mIlßig anfgeteilte 
Betrag in Hllhe von 8.394.800 (7.988.000 Dollar netto) 
eingeschlossen ist; 

7. beschiießt ll14fIen/em. als Ad-hoc-Regelung und unter 
BerUcksichtigung des gemäß Resolution 48/241 der General
versammlung bereits anteilmllBig aufgeteilten Betrags in HIlbe 
von 8.394.800 Dollar brutto (7.988.000 Dollar netto), den 
zusIItzlichen Betrag von 591.900 Dollar brutto (603.200 Dollar 
netto) filrden Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 1994 auf 
die Mitsliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 ihrer Resolu
tion 431232 vom 1. MlIrz 1989 festgelegt und von der Ver
sammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 
1989, 4S/269 vom 27. August 1991, 461198 A vom 
20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 1992 
sowie ihrem Beschluß 481472 A vom 23. Dezember 1993 
gefto,dert worden ist, und dabei die in den Venuunm!IIDg11-
resolutionen 46/221 A vom 20. Dezember 1991 und 481223 A 
vom 23. Dezember 1993 und in Vensammlungshesc1Jluß 
47/456 vom 23. Dezember 1992 festgelegte Beitragstahelle fiIr 
die Jahre 1992, 1993 und 1994 zu berf1cksichtigen; 

8. be9Chlll/llt femer, daß im EjnkJang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 15. Dezember 19S5 bei der Festlegung der 
anteiligen Beiträge der Mitgliedstaaten nach Ziffer 7 die 
Verminderong ihres jeweiligen Gutbahens im Steuenms
gleichsfonds aus den fiIr den Zeitraum vom 1. Juli bis 
30. September 1994 gebil1igten veranschlagten Hinnahmen aus 
der Personalabgahe in HIlbe von 11.300 Dollar zu berIIcksich
tigen ist; 
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9. beschließt, fIIr die Aufrechterbaltung der Verifika
. tioDSJllission fIIr den Zeitraum vom 1. Oktober bis 
8. Dezember 1994 den mit vorheriger Zustimmung des 
BeIatenden Ausschusses gemäß Resolution 481229 der 
Generalversammlung vom 23. Dezember 1993 genehmigten 
Betrag von 4.112.400 Dollar brutto (3.872.400 Dollar netto) 
bereitzustellen: 

10. beschließt tltI/Jerdem, als Ad-hoc-Regelung, den 
Betrag von 4.112.400 Dollar brutto (3.872.400 netto) fIIr den 
Zeitraum vom 1. Oktober bis 8. Dezember 1994 auf die 
Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen mÜzntei1'l1l, die von der Generalversammlung in den 
Ziffern 3 und 4 ihrer Resolution 431232 festgelegt und von der 
Versammlung in ihren Resolutionen 441192 B, 45/269, 46/198 
A und 47/218 A sowie in ihrem Bescbluß 48/472 A gelindert 
worden ist, und dabei die in den Versammlungsresolutionen 
46/221 A und 48/223 A sowie in Versammlungsbeschluß 
47/456 festgelegte Bcitragstabe11e fIIr die Jahre 1992, 1993 
und 1994 zu berücksichtigen; 

11. beschließt/ernsr, daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaate11 im 
Steuerausg!eichsfonds aus den fIIr den Zeitraum vom 1. Ok
tober bis 8. Dezember 1994 gebilligten veransch1agten Ein
nahmen aus der Persona1abgabe in Höhe von 240.000 Dollar 
auf ihre ante11igen BeitdIge nach Ziffer 10 anzurechnen ist; 

12. beschließt, fIIr die Aufrechterhaltung der Verifika
tjonsmission fIIr den Zeitraum vom 9. Dezember 1994 bis 
8. Februar 1995 auf dem Sonderkonto den mit vorheriger 
Zustimmung des Bemtenden Ausschusses gemlIß Resolution 
48/229 der Generalversammlnng gtlnehmigten Betrag von 
7.732.400 Dollar brutto (7.422.900 Dollar netto) bereit
zustellen; 

13. beschließt tl1IjJerdem, als Ad-hoc-Rege1ung, den 
Betrag von 7.732.400 Dollar brutto (7.422.900 Dollar netto) 
fIIr den Zeitraum vom 9. Dezember 1994 bis 8. Februar 1995 
auf die MitglJedstaaten entsprechend der Zusammensetzung 
der Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 ihrer 
Resolution 43/232 festgelegt nnd von der Versammlung in 
ihren Resolutionen 44I192B, 45/269, 46/198 A und 47/218 A 
sowie in ihrem Beschluß 48/472 A gelindert worden ist, wobei 
auf einen 'Thil dieses Betrages, nlImli.ch 2.868.471 Dollar 
brutto (2.753.656 Dollar netto), den antei1mllßig auf den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitraum entfallenden Betrag, 
die Beitmgstabelle fIIr das Jahr 199475 angewandt wird, nnd 
auf den Restbetrag, das heißt 4.863.929 Dollar brutto 
(4.669.244 Dollar netto) fIIr den Zeitraum vom 1. Januar bis 
einschließlich 8. Februar 1995, die Beitragstabelle fIIr das Jahr 
1995'"; 

14. beschlleßt/emer, daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im 
Steuerausglelchsfonds aus den fIIr den Zeitraum vom 
9. Dezember 1994 bis einschließlich 8. Februar 1995 gebil
ligten veranschlegten Einnahmen aus der Personalabgabe in 
Höhe von 309.500 Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach 
Ziffer 13 anzurechnen ist, wobei 114.815 Dollar dovon 
anteilmll8ig auf den am 31. Dezember 1994 endenden Zeit
raum entfaI1en nnd der Restbetrag, das heißt 194.685 Dollar, 
auf den Zeitraum vom 1. Januar bis einschließlich 8. Februar 
1995; 

15. beschUeßt, was den Zeitraum nach dem 8. Februar 
1995 belriffi, den Generalsekretär zu erm/ichtigen, zur Anf
rechterhaltung der Verifikntionsmission fIIr den Dreimonats
zeitraum vom 9. Februar bis 8. Mai 1995 Vetpflichtungen bis 
zu einem H6chstbetrag von 3,5 Millionen Dollar brutto 
(3,3 Millionen Dollar netto) pro Monat einzugehen, wobei der 
Betrag von 10,5 Millionen Dollar brutto (9,9 Millionen netto) 
nach dem in dieser Resolution festgelegten Schemn anteil
mäßig auf die Mitgliedstaaten aufzutei1en ist, vorbehaltlich 
eines Beschlusses des Sicherheitsrals, das Mandat der Mission 
Uber den 8. Februar 1995 hinaus zu ver1llngern, und mit 
vorheriger Zustimmung des Beratenden Ausschusses zur 
gennoen Höhe der Verpflichtung; 

16. bittet um freiwillige Beiträge fIIr die Verifikntions
missjon in Form von Batzahlnngen sowie in Form von fIIr den 
Generalsekretär annehmbaren Dienet- und Snch1eistungen, die 
je nach Bedarf entsprechend dem von der Versammlung in 
ihren Resolutionen 43/230 vom 21. Perember 1988,441192 A 
vom 21. Dezember 1989 nnd 451258 vom 3. Mai 1991 
festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

17. ersucht den Generalsekretlir, alles Erforderliche zu 
veranl8§C1l, um sicherzustellen, daß die Verifikutionsmission 
so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

18. beschließt, den Punkt "Fmanzlernng der Verifi
kutionsmission der Vereinten Nationen fIIr Angeln" in die 
vorläufige Thgesordnung ihrer fDnfzigsten 'Thgnng auf
zunehmen. 

ANLAGE 

95. plenarsltzung 
23. D~ember 1994 

Sonderregeluugen betreffend die AIl.wendling des 
ArtIkeJs IV der FImmzordmmg der Vereinten Nationen 

1. Am Ende des in Artike14.3 v~ Zwö1fmonats
zeitraums werden alle nicht abgeWIckelten Verpflichtungen 
der jeweiligen Finanzperiode in bezog auf Lieferungen und 
Leistungen der Regiernngen, fiIr die Fordenmgen eingegangen 
sind oder fIIr die feste Etstattungssli1ze gelten, den Verbind-
1ichkeiten zugefilhrt; diese Verbindlichkeiten werden auf dem 
Sonderkonto fIIr die Verifiketionsmission der Vereinten 
Nationen fiIr Angola 11 verbucht, bis die Zahlung erfolgt ist. 

2. a) Alle sonstigen nicht abgewickelten Verpflichtungen 
der jeweiligen Fmanzperiode gegenUber Regierungen aus 
Liefernngen und Leistungen sowie andere Verpflichtungen 
gegeniIber Regiernngen, fIIr die die entspxechenden Forderun
gen noch nicht eingegangen sind, ge1ten nach dem Ende des in 
Artike1 4.3 vorgesehenen Zwö1fmonatszeitraums fIIr einen 
zusiitz1ichen Zeitraum von vier Jahren weiter; 

b) Wlihrend dieses Vierjahreszeitraums eingegangene 
Forderungen werden gegebenenfalls wie in Ziffer 1 vor
gesehen behandelt; 

c) Am Ende des ZlJsätzlichen Vierjahxeszei1Iaums werden 
alle nicht abgewickelten Verpflichtungen annulliert, und der 
dnnn noch verbleibende Restbetrag etwniger dnfIIr verfilgbar 
gehaltener Mittelbewillignngen verflillt. 




